
 

 

Stadt St.Gallen 

Schule und Musik 

 

 

  

 

 

 

Assistenzpersonal (Personen mit unterstützenden Funktionen) im Schulbereich 

 

Bezeichnung Anforderungen Funktion Bedarfsabdeckung Kosten Einsatzdauer Externe Auflagen 

Vorpraktikantinnen  Persönliche Eignung und Motivation  

 Mündige Personen ab dem 18. Altersjahr 

Praktikum vor 

pädagogischer Ausbildung 

 Zeitliche Entlastung von 

administrativen Tätigkeiten 

 Zeitliche Entlastung von 

vorbereitenden Tätigkeiten 

 Entlastung bei 

Unterrichtsaufgaben durch 

mehr Präsenz von 

Erwachsenen 

Lohnansatz wie bei 

PraktikantIn Betreuung 

(brutto CHF 1‘080.00 resp. 

CHF 1`030.00 pro Monat) 

In der Regel im Minimum 

22 Wochen inkl. Ferien 

Keine 

Praktikantinnen und 

Praktikanten der 

Pädagogischen 

Hochschule St.Gallen 

 Studium an der Pädagogischen 

Hochschule St.Gallen  

Praktikum während der 

Ausbildung 

 Gemäss den jeweiligen 

Vorgaben der Pädagogischen 

Hochschule St.Gallen 

Keine Dauer durch die 

Pädagogische Hochschule 

St.Gallen bestimmt 

(einzelne Halbage bis 

maximal sechs Wochen) 

Vorgaben der 

Pädagogischen 

Hochschule St.Gallen 

Assistenzeinsätze von 

Studierenden der 

Pädagogischen 

Hochschule St.Gallen 

 Studium an der  Pädagogischen 

Hochschule St.Gallen  

 Städtische Primarschulen, die 

Partnerschulen der Pädagogischen 

Hochschule St.Gallen sind 

Assistenzeinsatz während 

des Studiums an der 

Pädagogischen Hochschule 

St.Gallen 

 Unterstützung im Unterricht 

 Begleitung der Kinder im 

Unterricht 

CHF 500.00 pro Einsatz Drei Wochen jeweils am 

Schuljahresbeginn 

Vorgaben der 

Pädagogischen 

Hochschule St.Gallen 

Zivildienstleistende  Persönliche Eignung und Motivation  

 Abgeschlossene Berufsbildung oder 

Mittelschulabschluss 

 Einwandfreier Leumund 

Zivildienst ist ein Ersatz-

dienst für militärdienst-

taugliche Männer, die z.B. 

aus Gewissensgründen 

keinen Militärdienst leisten 

können 

 Zeitliche Entlastung von 

administrativen Tätigkeiten 

 Zeitliche Entlastung von 

vorbereitenden Tätigkeiten 

 Entlastung bei Unterrichts-

aufgaben durch mehr Präsenz 

von Erwachsenen 

Besoldung durch den Bund. 

Kosten Schulträger: 

Abgabe Kategorie 3 

(Tagesansatz: CHF 13.70) 

plus Zuschlag (CHF 12.20), 

wenn keine Kost und Logis 

angeboten wird. 

Mindestens sechs Monate, 

bei einer festen Wochen-

arbeitszeit von 38 Stunden. 

Verfügung des WBF als 

Einsatzbetrieb muss für 

jede Schuleinheit 

vorliegen 



 

 

Bezeichnung Anforderungen Funktion Bedarfsabdeckung Kosten Einsatzdauer Externe Auflagen 

Freiwillige  

(z.B. Eltern als 

Begleitpersonen für 

Lager) 

 Persönliche Eignung und Motivation  Unterstützung ohne 

Anspruch auf Regel-

mässigkeit (beidseits) 

Entlastung durch mehr Präsenz 

von erwachsenen Personen 

keine Kurzeinsätze Keine 

Rahmenbedingungen 

werden gemäss 

Personalreglement der 

Stadt St.Gallen 

vertraglich geregelt 

Seniorinnen und  

Senioren 

 Persönliche Eignung und Motivation  Unterstützung  Entlastung durch mehr Präsenz 

von erwachsenen Personen 

Spesen werden entschädigt Nach Vereinbarung 

(Zusammenarbeit wird für 

mindestens ein Semester 

angestrebt) 

Keine 

Rahmenbedingungen 

werden gemäss 

Personalreglement der 

Stadt St.Gallen 

vertraglich geregelt 

Festangestellte 

Unterrichtsassistenzen 

 Persönliche Eignung und Motivation  

 Abgeschlossene Berufsausbildung 

Aufbauende Unterstützung 

über längere Zeit. Weiter-

bildung und Integration im 

Schulbetrieb werden 

gefördert. 

Unterstützt die Klassenlehrperson 

in Regelklassen bei den 

Führungs-, Betreuungs- und 

Begleitungsaufgaben. Sie 

unterrichtet nicht, sondern sorgt 

in enger Zusammenarbeit und in 

Absprache mit der Lehrperson für 

einen möglichst reibungslosen 

Unterrichtsablauf und ein gutes 

Arbeits- und Lernklima. 

Vom Schulträger bestimmt 

(In der Stadt keine 

festangestellten 

Unterrichtsassistenten im 

Einsatz) 

Unbefristet angestelltes 

Assistenzpersonal 

Keine 

Rahmenbedingungen 

werden gemäss 

Personalreglement der 

Stadt St.Gallen 

vertraglich geregelt 

 


